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Ter Schweizer Stier 63

Heute nun handelt es sich wieder nin eine Einschränkung der Wirt»
schastlichen Bewegungsfreiheit Genfs, un: eine Beschränkung seines sowieso
nicht, großen Einflußgebietes. Nach den Erfahrungen früherer Zeiten
darf man die Wirkung dieser Maßregel beileibe nicht unterschätzen. Die
Folgen werden fich allerdings erst in einiger Zeit deutlich zeigen. Vor
allem aber muß davor gewarnt werden, daß man sich auf eine wohlwollende
Auslegung nicht ganz unzweideutiger Teile des Vertrages durch die Grenz»
behörden verläßt. Diese haben ja schon lange auf die Abschaffung der
Zonen gedrungen und von ihnen ist nur eine Verschlimmerung des Zu»
standes zu erwarten, gerade wie vor 100 Jahren!

Der Schweizer Stier.
Es trägt der mächtig Schmitzer Stier
dreizehn Ort, seines Krantzes Zier,
in Hörnern eingeflochten:
Lös auf den Kranz, brich ab die Horn,
ein Frhheit Wirt gar bald verlorn,
drum er lang hat gefochten.

Anno 1S84.

1. Gott hat der Eidgenoßschaft ingmein natürlich Muren 'geben:
die Alpen, den Roddan, den Rhein, Dorf, Schlösser, Stett darneben,

2. A'n Grenzen sie zwo Vorstett hat, zwei Hörnern ich s' vergliche:
gegen Teutschland Costanz die Statt, Genf gegen Frankenreickie,

3. Die erst im Teutschen Krieg durch List der Spaniern ward abtrnngen;
doch durch der Teutschen Treuwe ist inen nit weiters glungen.

4. Kompt aber Genf in frömde Hand, Wirt diser Schlüssel genommen,
so Werden bald in's Schweizer Land vil schwarzer Geste kommen.

5. O küener Stier, sich auf dein Schanzt) die Walen °) mit Gefärdcn
buelcn um deiner Freyheit Kranz, zum Pfarren«) wirst du werden,

6. Wo du dein Stärke nicht erhebst. Andrer Freyheit z'erhalten,
nicht den Tyrannen widerstrebst, wie g'than Hand Heine Alten.

7. Das Feur ist angezündet schon in des Nachbawren Hause:
löschst nicht bei Zeit, Wirt auf dich kon das Joch durch Krieges Grause.

8. Die Religion hat dich bißhar mit Gwalt nicht können spalten:
hüet dich, daß nicht durch listig Gfar dein Bundtnuß thüe erkalten!

Gott möge dinen walten!
') Vorteil. 2) Welschen. «) Farren (Opfer).

*) Dieses historische Lied stammt aus der Zeit des Kampfes um Genf
zwischen Bern und Savoyen (1363—1602). Es mag unserer heutigen
Zeit, in der sich wiederum ein hartnäckiger Kampf um Genf abspielt, zeigen,
wie hoch man damals die Bedeutung Genfs einschätzte und was für Folgen man
von einem allfälligen Verlust dieser Stadt für die gesamte Eidgenossenschaft
voraussah. Das Lied findet sich abgedruckt in L. Toblers schweizerischen Volks»
liebern, Bd. II. 118.
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